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Bündnis 90/ 
DIE GRÜNEN 

 Fraktionsgeschäftsstelle: 

Bahnstraße 50 

45468 Mülheim an der Ruhr 

Telefon: 0208 / 47 92 41 

Telefax: 0208 / 47 96 68 

E-Mail: gruene-fraktion@stadt-mh.de 

 

 Fraktion im Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr 

 Fraktion in der Bezirksvertretung 1 oder 3 

 

Antrag 
 

Nr.: A 11/0932-01 

gemäß § 9 der Geschäftsordnung öffentlich 
 

Datum: 15.11.2011  Postversand:       
 
Empfänger: 

 Frau Oberbürgermeisterin Mühlenfeld 

 Frau Vorsitzende Meike Ostermann des Bildungsausschusses 

 Frau / Herrn Bezirksbürgermeister/in Name der Bezirksvertretung 1, 2 oder 3 

  nachrichtlich Frau Oberbürgermeisterin Mühlenfeld 

 
Beratungsfolge: 

Status:* Datum: Gremium: Berichterstattung: 

Ö 21.11.2011 Bildungsausschuss Inge Göricke 

* Beratungsstatus des jeweiligen Gremiums: Ö = öffentliche Beratung / N = nichtöffentliche Beratung 

 
Bedarfsermittlung für eine Sekundarschule in Mülheim - Antrag zu TOP 8 

"Bildungsentwicklungsplan für die Schulen der Stadt Mülheim an der Ruhr 

2015/2016; hier: Zwischenbericht zur Umsetzung der Maßnahmeplanung" 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, für die Eltern der Grundschulklassen drei und vier einen 

Fragebogen betreffs Bedarf für eine Mülheimer Sekundarschule zu erstellen, zu verteilen, 

wieder einzusammeln und auszuwerten. 

 

 

Begründung: 

 

Bedingt durch den NRW-Schulkonsens besteht die Möglichkeit, Sekundarschulen ins Leben 

zu rufen. Vorab gilt es aber, den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln.  

 

Tim Giesbert 

Fraktionssprecher 
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Gleichstellungsrelevante Aspekte 

 

Ja  

Die Darlegung gleichstellungsrelevanter Aspekte erfolgt im Kontext der Drucksache, ggfs. 
als Anlage zur Drucksache. (Dabei müssen z.B. Planungskriterien, Verordnungen, 
Rechtsgrundlagen, Richtlinien etc., die dem Vorschlag zu Grunde liegen, genannt werden. 
Es ist hervorzuheben, zu analysieren und darzulegen, inwieweit gleichstellungsrelevante 
Aspekte berücksichtigt wurden.)  

Nein  

Die Darlegung gleichstellungsrelevanter Aspekte entfällt aus folgenden Gründen:  

….. 

….. 

….. 

 

 

 

 

 


